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Ebenfalls vom 1. Januar 1966 an werden die im Bundesgesetz genannten
gemeinnützigen Institutionen, die Stiftungen Pro Senectute und Pro Juventute
und die Vereinigung Pro Infirmis Anspruch auf die gesetzlichen Beiträge machen
können, sofern sie die Voraussetzungen dazu erfüllen.

Eine Vollziehungsverordnung des Bundesrates wird vor allem die administrativen

Vorschriften über die Ermittlung, Abrechnung und Auszahlung der
Bundesbeiträge, die Kontrolle der gesetzmäßigen Durchführung und die Koordination
zwischen der Tätigkeit der Kantone und der gemeinnützigen Institutionen enthalten.

Sie wird erst im Herbst erscheinen können, da der Entwurf vorher den
Kantonen zur Vernehmlassung und der Eidgenössischen Kommission für die Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung zur Stellungnahme unterbreitet werden

muß. (Mitgeteilt vom Bundesamt für Sozialversicherung.)

Die Revision des Invalidengesetzes I
Entsprechend einem Versprechen von Bundesrat Tschudi, daß nach der 6. AHV-
Revision, der Teilrevision der Militärversicherung und des KUVG sowie der
Revision der Erwerbsersatzordnung die Revision der Eidgenössischen
Invalidenversicherung an die Hand genommen werde, begann nun eine Expertenkommission

für die Revision der Invalidenversicherung mit der Revisionsarbeit.
In denfünfJahren praktischerAnwendung hat sich das Invalidenversicherungsgesetz bewährt

und unzähligen Invaliden bei der Eingliederung, bei der Erhaltung der Existenz
und durch Rentenleistungen zu einem menschenwürdigen Dasein verholfen.

Die Grundkonzeption des Gesetzes, die Wiedereingliederung der Invaliden ins Erwerbsleben

mit allen Mitteln zu fördern, ist richtig.
Neben der beruflichen Eingliederung sollte auch grundsätzlich die Integration

des Invaliden in die Gesellschaft angestrebt werden. Denn die Rehabilitation ist
unteilbar und soll sich auf sämtliche Lebensgebiete des Behinderten erstrecken.

Bei der jetzigen Revision stehen vor allem die Verbesserung der medizinischen Maßnahmen,
die Erhöhung der Sonderschulbeiträge, der Wegfall der Bedürfnisklausel bei den Hilflosen-
renten und die Verbesserung derfinanziellen Leistungen zur Debatte, so die Gewährung von
Renten schon von einer Invalidität von einem Drittel an, die Förderung der
privaten Invalidenhilfe, verbesserte Subventionen für den Bau von Invalidenwerkstätten

und Invalidenwohnheimen wie auch die Subventionierung von
Invalidenwohnungen, nebst verschiedenen organisatorischen Fragen. Ein wichtiges Postu-.
lat bildet auch die Abgabe von lebensnotwendigen Plilfsmitteln an AHV-Rentner.
Der Schweizerische Invalidenverband ist sich bewußt, daß eine wesentliche
Verbesserung des Invalidenversicherungsgesetzes ohne Erhöhung der Beiträge der
Versicherten und der Bundeskasse nicht möglich ist. Bis jetzt beträgt die Gesamtprämie
für Arbeitnehmer und Arbeitgeber an die Sozialversicherung 4,8 Prozent.

Eine Erhöhung der Gesamtprämie auf5 Prozent würde der Invalidenversicherungjene Mittel
zur Verfügung stellen, welchefür eine wirksame Verbesserurig des Gesetzes notwendig sind.

Die Versicherten werden einer Prämienerhöhung gerne zustimmen, wenn
damit das Gesetz ausgebaut werden kann. Diese finanzielle Vorlage wird offenbar

bei den Beratungen der Expertenkommission schon am Anfang diskutiert
werden müssen. Eine Verbesserung des Gesetzes ohne gleichzeitige Prämienerhöhung

erscheint unmöglich. Im Interesse aller Behinderten ist den
Revisionsbemühungen ein guter Start zu wünschen.
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